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                      1. Ambulante und stationäre Rehabilitationsmaßnahmen 1.1 Rechtliche Grundlagen/Gesetzesgrundlagen     §§ 11, 13, 32, 40, 41, 275 SGB V     §§ 9, 10 , 11, 12, 31 SGB VI und § 14 SGB IX     RdSchr. 88c zu leistungsrechtlichen Voraussetzungen     Heilmittel-Richtlinien (HMR)     Rehabilitations-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses     EFZG     BTHG 1.2 Betroffene Programme 1.2.1 ISKV_21c  iskv_21c Portal / 21c-Kern / Reiter Leistungen / stationäre Rehabilitation bearbeiten / ambu- lante Rehabilitation bearbeiten 1.2.2 Hesolver 1.3 Betroffene Briefe/Formulare  winefw-Ordner 01.06 1.4 Fachliche Grundlagen 1.4.1 Rehabilitations-Richtlinie Erstmals zum 01.04.2004 tritt die neu gefasste Rehabilitations-Richtlinie des Gemeinsamen Bun- desausschusses in Kraft. Die Richtlinie soll eine notwendige, ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten mit im Einzelfall gebotenen Leistungen zur medizini- schen Rehabilitation gewährleisten. Zudem soll die Richtlinie insbesondere das frühzeitige Er- kennen der Notwendigkeit von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation fördern und dazu füh- ren, dass diese rechtzeitig eingeleitet werden. Ein weiteres Ziel ist die Zusammenarbeit zwischen den Krankenkassen und den Vertragsärzten zu verbessern.  Die aktuelle Fassung der Richtlinie ist als Anlage 1 dieser Arbeitshilfe beigefügt. 1.4.1.1 Anwendungsgebiete    stationäre medizinische Rehabilitation    Kinder- und Jugendlichen-Rehabilitation    Medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter    Neurologische Rehabilitation Phase C und D Seite 4 von 16
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                          Psychosomatische- und geriatrische Rehabilitation 1.4.1.2 Ausgeschlossene Anwendungsgebiete     medizinische Vorsorge nach § 23 und § 24 SGB V     Frühförderung nach § 30 SGB IX     Rehabilitationsleistungen die in den Zuständigkeitsbereich anderer Rehabilitationsträ- gern fallen, wie z.B. Rentenversicherung und Unfallversicherung,     AHB im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung.     Frührehabilitation, da diese gemäß § 39 Abs. 1 Satz 3 SGB V zur Krankenhausbehand- lung gehöre (Phase C)     familienorientierte Rehabilitation (FOR)     wenn der Vertragsarzt nicht an der Antragsstellung beteiligt ist, z. B. falls die medizini- sche Notwendigkeit aus einem MDK-Gutachten in Verbindung mit einem KG-Fall her- vorgeht.     wenn die Notwendigkeit der medizinischen Reha durch einen anderen Reha-Träger fest- gestellt wurde und danach die Krankenkasse zuständig ist. 1.4.2 Qualifikation des Vertragsarztes Die Verordnung von medizinischen Reha-Leistungen über das Muster 61 kann durch einen von der Kassenärztlichen Vereinigung zugelassenen Vertragsarzt mit speziellen Kenntnissen (ICF- Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) erfolgen. Ein Nachweis über eine besondere bzw. zusätzliche Qualifikation ist nicht erforderlich. 1.4.3 Verfahren zur Einleitung einer Rehabilitationsleistung Ergibt sich aus dem Beratungsgespräch eines Vertragsarztes mit dem Versicherten, dass Leis- tungen zur medizinischen Rehabilitation zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung not- wendig sind, weist dieser mit dem Vordruck „Muster 61 Teil A“ auf einen möglichen Rehabilitati- onsbedarf hin. Es ist zu prüfen, ob die Zuständigkeit durch die Schwenninger Krankenkasse tatsächlich gege- ben ist. Anschließend geht der Verordnung von Leistungen zur medizinischen Reha eine Beratung des Versicherten voraus. Nach Eingang der ausgefüllten Verordnung (Muster 61 B-D) sowie dem Antrag des Versicher- ten ist eine Stellungnahme durch den MDK einzuholen. Die Leistungsentscheidung ist dem Versicherten schriftlich - bei Ablehnung unter Angaben von Ablehnungsgründen - mitzuteilen. Seite 5 von 16
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                      1.4.4 Allgemeine Grundsätze für Rehabilitationsmaßnahmen    Ambulant vor stationär    Leistungen zur Rehabilitation und Teilhabe vor Rente    Rehabilitation vor Pflege (vgl. auch MDK-Begutachtungsrichtlinie) 1.4.5 Zuständigkeitsklärung von Rehabilitationsanträgen und Feststellung Reha-Bedarf durch Reha-Träger (SGB IX i. v. m BTHG) Die Zuständigkeitsklärung und die Feststellung eines Rehabedarfs mit entsprechenden Fristen werden im § 14 SGB IX geregelt. In diesem Zusammenhang wird auf das im Jahr 2017 in Kraft getretene Bundesteilhabegesetz (BTHG) verwiesen. In dem Gesetz geht es um die Stärkung der Teilhabe und Selbstbestim- mung von Menschen mit Behinderung und von Behinderung bedrohten Menschen. Seite 6 von 16
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                      1.4.6 Zeitliche Voraussetzungen für erneute Leistungen Das SGB V sieht für erneute Rehabilitationsleistungen zeitliche Mindestabstände vor. Eine Frist von 4 Jahren gilt für ambulante und stationäre Leistungen zur medizinischen Rehabi- litation. Hiervon abweichend ist eine vorzeitige Leistungserbringung möglich, wenn diese aus medizini- schen Gründen dringend erforderlich ist. Der Gutachter hat in diesen Fällen die Indikation und vor allem die Dringlichkeit der Leistungen zu prüfen. Hierbei hat er insbesondere den Rehabilitationserfolg der in den letzten 4 Jahren vor Antragstel- lung durchgeführten ambulanten und stationären Rehabilitationsleistungen sowie das Angebot und die Inanspruchnahme wohnortnaher Leistungen der letzten 12 Monate zu berücksichtigen. Innerhalb der Rehabilitation sind anzurechnen:     Ambulante Rehabilitation (§ 40 Abs. 1 SGB V),     stationäre Rehabilitation (§ 40 Abs. 2 SGB V),     Rehabilitationsleistungen für Mütter und Väter (§ 41 Abs. 1 SGB V),     Leistungen zur medizinischen Rehabilitation nach § 15 SGB VI,     sonstige Leistungen nach § 31 Abs. 1 Nr. 3 und 4 SGB VI und § 10 ALG,     stationäre Behandlung in Rehabilitationseinrichtungen (§ 33 SGB VII),     Leistungen zur Rehabilitation im Rahmen der Heil- und Krankenbehandlung (§ 11 Abs. 1 Nr. 6 BVG, § 12 Abs. 1 BVG),     Leistungen nach § 48 SGB XII Nicht anzurechnen sind Leistungen zur medizinischen Vorsorge. 1.5 Stationäre Rehabilitationsmaßnahmen 1.5.1 Erfassung von Rehabilitationsmaßnahmen bei Beschäftigten Für Rehabilitationsmaßnahmen sind neben der Erfassung im 21c auch die AU Zeiten zu doku- mentieren, da während dieser Zeit ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht (§ 9 EFZG) und somit ggf. Vorerkrankungen geprüft werden müssen. Bei ambulanten Leistungen zur Rehabilita- tion erfolgt keine generelle Erfassung der AU-Zeit, da nicht grundsätzlich von einer gleichzeiti- gen Arbeitsunfähigkeit ausgegangen werden kann. 1.5.2 Zuzahlung Das BSG hat mit Urteilen B 1 KR 3/01 R, B 1 KR 32/00 und B 1 KR 2/01 R vom 19.02.02 bestä- Seite 7 von 16
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                      tigt, dass sowohl für den Aufnahme- und Entlassungstag bei stationären Krankenhaus- und Re- habilitationsmaßnahmen eine Zuzahlung zu leisten ist. Zur verminderten Zuzahlung gemäß Indikation nach § 40 Abs. 7 SGB V i.V.m. § 213 Abs. 2 SGB V (max. 28 Tage analog Anschlussrehabilitation) kommt es bei:    Ambulanten Leistungen zur Rehabilitation Die verminderte Zuzahlung nach § 40 Abs. 6 Satz 1 SGB V ist für längstens 28 Be- handlungstage zu erheben bei ambulanten -      Entwöhnungsbehandlungen wegen einer Alkohol-, Medikamenten- und Dro- genabhängigkeit -      Leistungen zur medizinischen Reha wegen einer psychischen Erkrankung mit Ausnahme von neurotischen und psychosomatischen Erkrankungen -      Geriatrischen Leistungen zur medizinischen Reha und -      Leistungen zur Reha, die aus medizinischen Gründen vor Ablauf der 4-Jah- resfrist dringend erforderlich sind und in einem medizinischen Zusammenhang stehen    Die verminderte Zuzahlung ist ebenfalls zu entrichten, wenn -      die ambulanten Leistungen im Anschluss an häusliche Krankenpflege nach § 37 Abs. 1 SGB V durchgeführt wird und die besonderen Voraussetzungen der Anschlussreha (medizinischer Zusammenhang/Fristeinhaltung) erfüllt sind -      die ambulanten Leistungen zur Reha im Anschluss an eine ambulante Opera- tion durchgeführt wird und die besonderen Voraussetzungen der Anschluss- reha erfüllt sind -      die ambulanten Leistungen zur Reha aus medizinischen Gründen länger als 42 Behandlungstage dauern    Stationäre Leistungen zur Rehabilitation Die verminderte Zuzahlung nach § 40 Abs. 6 Satz 1 SGB V ist für längstens 28 Ka- lendertage zu erheben bei stationären -      Entwöhnungsbehandlungen wegen einer Alkohol-, Medikamenten- und Dro- genabhängigkeit -      Leistungen zur Reha wegen einer psychischen Erkrankung mit Ausnahme von neurotischen und psychosomatischen Erkrankungen -      Geriatrischen Leistungen zur medizinischen Reha -      Leistungen zur Reha, die aus medizinischen Gründen vor Ablauf der 4-Jah- resfrist dringend erforderlich sind und in einem medizinischen Zusammenhang zueinander stehen    Die verminderte Zuzahlung ist ebenfalls zu entrichten, wenn Seite 8 von 16
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                      -      die stationären Leistungen im Anschluss an häusliche Krankenpflege nach § 37 Abs. 1 SGB V durchgeführt wird und die besonderen Voraussetzungen der Anschlussreha (medizinischer Zusammenhang/Fristeinhaltung) erfüllt sind -      die stationäre Leistung zur Reha im Anschluss an eine ambulante Operation durchgeführt wird und die besonderen Voraussetzungen der Anschlussreha erfüllt sind -      die stationäre Leistung zur Reha aus medizinischen Gründen länger als 6 Wo- chen dauert Die Indikationen gelten auch für ambulante Leistungen zur Reha die als Komplexleistung er- bracht werden. 1.5.3 Entlassbericht – Entlassmanagement Reha Aufgrund datenschutzrechtlicher Vorschriften erhält nur noch der behandelnde Vertragsarzt oder der Versicherte selbst den Entlassbericht einer durchgeführten Rehamaßnahme. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), die Verbände der Rehabilitationseinrichtungen auf Bundesebene und der GKV-Spitzenverband haben sich auf den Rahmenvertrag Entlassma- nagement für stationäre Rehabilitationseinrichtungen geeinigt. Der Rahmenvertrag ist am 01.02.2019 in Kraft getreten. Der Vertrag sieht u. a. vor, dass die Patienten vor der Entlassung aus der Klinik selbst Hilfestel- lungen/Beratung in Bezug auf die medizinische und pflegerische Versorgung im Anschluss an den Klinikaufenthalt erhalten. Im Fall von genehmigungspflichtigen Leistungen nimmt die Rehaklinik (nach dessen Zustimmung) direkt Kontakt mit der Kranken-/Pflegekasse auf, um al- les Weitere zu klären, damit möglichst eine lückenlose Weiterbehandlung sichergestellt wird. Ansprechpartner zur Koordination und bei Anfragen von Rehakliniken sind die Case-Manager. 1.5.4 Besondere Verträge mit Leistungserbringern im Ausland Für Rehamaßnahmen in der Hochgebirgsklinik, Allergieklinik und der Deutschen Klinik für Der- matologie in Davos sowie mit dem DMZ Israel am Toten Meer bestehen Verträge. 1.5.5 Familienorientierte Rehabilitation (FOR) für schwerst chronisch kranke Kinder Bei dieser Form der Rehabilitation nehmen alle Familienmitglieder an der Maßnahme teil und werden und werden in das Therapiekonzept mit eingebunden, um die Folgen der schwerwie- genden Erkrankung des Kindes zu verarbeiten. Die Familienorientierte Rehabilitation kommt für Kinder in Betracht, die an schwersten chroni- schen Erkrankungen leiden, insbesondere Krebserkrankungen, Mukoviszidose, Zustand nach Operationen am Herzen oder nach Organtransplantationen. Seite 9 von 16
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                      Anträge sind immer dem MDK zur individuellen Entscheidung vorzulegen. Leistungen der „Familienorientierten Rehabilitation“ sind eine Form der Kinderrehabilitation, so dass auch in Fällen einer „Familienorientierten Rehabilitation“ eine gleichrangige Zuständigkeit von Renten- und Krankenversicherung besteht. Aussagen (vor allem auch von den Rentenversicherungsträgern selbst), dass diese Maßnah- men vom RV-Träger nicht übernommen werden sind veraltet und nicht zutreffend. Die Grundlage für die Beratung bzw. Aufklärung, sowie die Bearbeitung und die Zuständigkeit von Anträgen zur „Familienorientierten Rehabilitation“ bildet die ab 01.10.2009 in Kraft getre- tene, vom BMG initiierte, Verfahrensabsprache zwischen der Deutschen Rentenversicherung Bund und dem GKV-Spitzenverband, welcher konsequent zu beachten bzw. anzuwenden ist. Verfahrensabsprache zur FOR vom 01.10.2009.pdf 1.5.6 Gleichrangige Leistungen Gemäß den leistungsrechtlichen Vorschriften nach dem Gemeinsamen Rundschreiben 88c zu den Leistungen des § 40 SGB V ist die Leistungszuständigkeit der Krankenkassen nachrangig gegenüber den Leistungen der Sozialversicherungsträger, insbesondere der Rentenversiche- rung. Ausgenommen von dieser Regelung sind Maßnahmen nach § 31 SGB VI wie die stationäre Heilbehandlung für Kinder sowie die Nach- und Festigungskuren wegen Geschwulsterkrankun- gen (onkologische Rehamaßnahmen). Der Leistungsanspruch für die genannten Maßnahmen besteht grundsätzlich gleichberechtigt zwischen der Rentenversicherung und der gesetzlichen Krankenkasse; es handelt sich somit um sogenannte gleichrangige Leistungen. Der zuerst angegangene Träger ist – sofern die Voraussetzungen bei ihm erfüllt sind – zustän- dig und zur Prüfung der Leistung verpflichtet. 1.5.6.1 Kinderrehabilitationsmaßnahmen Zur Kinderrehabilitationsmaßnahme ist zu sagen, dass eine gleichrangige Leistungszuständig- keit zwischen Renten- und Krankenversicherung (RV/KV) besteht. Für die RV bildet § 15a SGB VI die Grundlage für Kinderheilbehandlungen, die Krankenkassen erbringen stationäre Reha- leistungen (auch für Kinder und Jugendliche) nach § 40 Abs. 2 SGB V. Auch bei dieser Leistung müssen die persönlichen (siehe § 15a Abs. 1 Satz 2 SGB VI) und ver- sicherungsrechtlichen Voraussetzungen (Siehe § 11 Abs. 2 Satz 4 SGB VI) erfüllt sein. Seite 10 von 16
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